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STADT LEVERKUSEN 

Bebauungsplan Nr. 208 A/II, III  „Opladen – 
nbso/Westseite - Neue Bahnallee und Alkenrath – west-
lich Schlebuschrath“ – 
1. Änderung

Stellungnahmen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sowie
Abwägungsvorschlag der Verwaltung mit Beschlussentwurf

Anlage 3
Niederschrift
Rat 26.09.16
TOP 20 ö. S.
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I/B 1: Straßen NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die Ausführungsplanung wird dem Landesbetrieb zur Prüfung zur Verfügung gestellt, 
sobald die entsprechende Planreife erarbeitet worden ist. 
 
Die Kosten der geplanten Maßnahmen werden von der Stadt Leverkusen/nbso getra-
gen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 2: Westnetz GmbH, Dortmund 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
Die weiteren Versorgungsunternehmen wurden im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 3: Deutsche Telekom Technik GmbH, Bochum 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung:  
 
Zur Stellungnahme vom 09.01.2013 
Bzgl. der Telekommunikationslinien erfolgen entsprechende Abstimmungen mit der 
Telekom im Rahmen der Straßenausbauplanung. 
Die durch die Gütergleisverlegung östlich der bestehenden Ortslage Opladens frei 
werdenden Flächen sollen einer städtebaulichen Entwicklung zugeführt werden. Um 
die neu zu entwickelnden Flächen auf der Westseite der Gleise leistungsgerecht an 
das örtliche und überörtliche Straßenverkehrsnetz anzubinden und zugleich eine Ent-
lastung des westlich gelegenen Straßennetzes im Bestand der Opladener Innenstadt 
vom Durchgangsverkehr in Nord-Süd-Richtung zu erzielen, soll die „Neue Bahnallee“ 
parallel zum Gleisbündel der Deutschen Bahn AG angelegt werden. Die Lage der 
neuen Stadtstraße ist somit nicht mehr beliebig anpassbar. 
Sofern möglich, werden jedoch die vorhandenen Telekommunikationslinien erhalten. 
 
Zur Stellungnahme vom 07.01.2015 
Der Flächennutzungsplan stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beab-
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung in den 
Grundzügen dar. Die Sicherung der Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege ist 
nicht Aufgabe der vorbereitenden Bauleitplanung. 
Eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen 
erfolgt im Rahmen der Ausführungsplanung. 
Es ist nicht vorgesehen, die Verkehrswege nach Errichtung der TK-Infrastruktur in La-
ge und Verlauf zu ändern. 
Die weiteren Informationen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Hinweis: Auf eine Darstellung der Kabelschutzanweisung wird verzichtet, da in dieser 
Anweisung arbeitstechnische Hinweise formuliert werden, die keine Bedeutung für den 
Flächennutzungsplan haben. Die Lagepläne und die Kabelschutzanweisung liegen 
den Originalakten bei. 
 
Zur Stellungnahme vom 20.03.2008 und 09.03.2016 
Der Bebauungsplan setzt grundsätzlich eine Verkehrsfläche fest. Im Rahmen der 
Ausbauplanung können Maßnahmen zur Infrastruktur direkt mit der nbso abgestimmt 
werden. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Stellungnahmen wird in Teilen gefolgt. 
Die übrigen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 4: PLEdoc GmbH, Essen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die stillgelegte Ferngasleitung wird als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen 
und in der Begründung darauf hingewiesen.  
 
Die übrigen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 5: Amprion GmbH, Dortmund 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die weiteren Versorgungsunternehmen wurden im Rahmen der öffentlichen Ausle-
gung beteiligt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 6: Telefonica Germany Gmbh & Co.OHG, Hamburg 
 

 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 7: Vodafone GmbH, Ratingen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Vorschriften werden bei der weiteren Planung beachtet. Die entsprechenden Plä-
ne wurden bereits bei der DB AG angefordert.  
 
Die übrigen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt. 
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I/B 8: Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co.KG, Leverkusen 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 9: Telefonica Germany Gmbh & Co.OHG, Richtfunkplanung, Hamburg 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 208 A/II, III setzt lediglich Straßenver-
kehrsflächen und Straßenbegleitgrün fest. Eine bauliche Nutzung ist in diesem Bereich 
nicht zulässig. Somit ist nicht von einer Beeinträchtigung der Richtfunkstrecke auszu-
gehen. 
Die Richtfunkstrecke wird aufgrund dessen nicht in den Bebauungsplan aufgenom-
men. 
 
Die übrigen Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird nicht gefolgt.  
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I/B 10: IHK Köln, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Das parallel durchgeführte Verfahren zur Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 208 A/II, III „Opladen - nbso/Westseite - Neue Bahnallee und Alkenrath - westlich 
Schlebuschrath“ wird weitergeführt und zum Abschluss gebracht, sobald die Ausfüh-
rungsplanung zur „Neuen Bahnallee“ einschließlich der Zufahrtsrampen vom Landes-
betrieb Straßen NRW freigegeben wird und die zur Realisierung der Planung notwen-
digen Grundstücksflächen zur Verfügung stehen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Stellungnahme wird gefolgt.  
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I/B 11: Unitymedia NRW GmbH, Kassel 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen.  
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